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Die Zahl der gesundheitspolitischen 
Geschäfte im Parlament wächst 
immer schneller. Und obwohl die 

vielen neuen Regulierungen von den Akteu-
ren in Politik und Gesundheitswesen kaum 
noch zu bewältigen sind [1], hat uns der 
Bundesrat im September erneut ein umfang-
reiches Gesetzespaket präsentiert.

Von «Zielvorgabe» und «Erstberatung» …
Die Rede ist vom sogenannten zweiten «Kos-
tendämpfungspaket», das der Bundesrat am 7. 
September 2022 ins Parlament geschickt hat. 
Dieses Paket hatte erstmals im August 2020 
zu Beginn der Vernehmlassung für Aufsehen 
gesorgt, als Bundesrat Alain Berset der Öf-
fentlichkeit obligatorische «Erstberatungsstel-

len» und «Zielvorgaben» präsentierte. Damals 
sollte dieses zweite Massnahmenpaket als 
indirekter Gegenvorschlag der Kostenbremse-
Initiative der Mitte-Partei gegenübergestellt 
werden.

Seither hat sich vieles verändert. Nach der 
Vernehmlassung mit überwiegend kritischen 
Stimmen, löste der Bundesrat im April 2021 
die «Zielvorgabe», unter der ein staatlich fest-
gelegter Kostendeckel für die Gesundheitsaus-
gaben zu verstehen ist, aus dem Gesetzespaket 
heraus, um diesen Teil allein der Kosten-
bremse-Initiative als indirekten Gegenvor-
schlag gegenüberzustellen. Die Botschaft zu 
diesen «Kostenzielen» verabschiedete der 
Bundesrat im November 2021, seither 
 beschäftigt sie das Parlament. Die geplanten 

Wo Koordination draufsteht, steckt 
staatliche Administration drin
Etikettenschwindel In der Gesundheitspolitik verspricht der Titel nicht selten etwas anderes, als der 
dazugehörige Gesetzesentwurf vorsieht. Letztlich legt jedoch das Gesetz die Rahmenbedingungen für 
die Patientenversorgung und die Zusammenarbeit der Gesundheitsfachpersonen fest.
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Dr. med., Präsidentin der 
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Was nach sinnvoller Reformvorlage aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen leider als kontraproduktiv.
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«Erstberatungsstellen» hingegen liess der 
Bundesrat vollständig fallen.

… zu einem wilden Potpourri
Geblieben ist nun ein vom Bundesrat über-
arbeitetes zweites Massnahmenpaket, das ein 
wildes Potpourri an Teilrevisionen im Kran-
kenversicherungsgesetz enthält. Im Wind-
schatten der Aufregung um «Zielvorgaben» 
und «Erstberatungsstellen» haben es in dieses 
Paket weitgehend unbemerkt von der Öffent-
lichkeit Vorhaben geschafft, deren Tragweite 
nur die Wenigsten realisiert haben dürften.

Im zweiten Massnahmenpaket enthaltene 
Gesetzesartikel betreffen so unterschiedliche 
Dinge wie Referenztarife für ausserkantonale 
Behandlungen, die Kostenbeteiligung bei 
Mutterschaft, die elektronische Rechnungs-
stellung, Preismodelle und Rückerstattungen 
für die Medikamentenvergütung sowie die 
Aushebelung des Öffentlichkeitsprinzips, 
aber auch neue Anpassungsmöglichkeiten 
des Bundesrats zu den WZW-Prüfungen und 
neue Leistungen der Apotheker und Apothe-
kerinnen zulasten der Grundversicherung. 
Inmitten dieser Sammlung inhaltlich unzu-
sammenhängender Revisionen versteckt sich 
zudem eine Massnahme mit dem vielverspre-
chenden Titel «Netzwerke zur koordinierten 
Versorgung». Was verbirgt sich  dahinter?

… mit einem Trojanischen Pferd
Laut BAG schlägt der Bundesrat «die Stär-
kung der koordinierten Versorgung vor» und 
müsse darum die rechtlichen Grundlagen 
schaffen, «damit sich Gesundheitsfachperso-
nen in einem Netzwerk zur koordinierten 
Versorgung zusammenschliessen können»[2]. 
Wer sich hier verwundert fragt, ob die heute 
erfolgreichen Netzwerke ohne Rechtsgrund-
lage arbeiten, merkt beim Weiterlesen schnell: 
Der Bundesrat meint gar nicht die existieren-
den Netzwerkstrukturen, er meint gar nicht 
die heute geleistete Koordinationsarbeit, er 
meint auch nicht die alternativen Versiche-
rungsmodelle, die den Prämienzahlenden 
heute jedes Jahr über 1000 Franken an Prä-
mien sparen – und diese Modelle möchte er 
auch nicht fördern. Er möchte neue Struktu-
ren etablieren. Er möchte einen neuen Leis-
tungserbringer schaffen – und zwar einen, 
dessen Arbeit der Staat bis ins Detail be-
stimmt.

Ein staatliches Versorgungsmodell …
Konkret verbergen sich hinter dem im Artikel 
35 Abs. 2 Bst. o KVG eingefügten neuen 
Leistungserbringer keine «Netzwerke», son-
dern «Einrichtungen», die mit angestellten 
Gesundheitsfachpersonen ärztliche, pflegeri-
sche und therapeutische Leistungen erbrin-
gen. Ihre ambulante Tätigkeit bräuchte nicht 
mehr nur eine Zulassung. Sie müssten «ihren 
Tätigkeitsbereich in Bezug auf Ort und Zeit 
der Eingriffe, in Bezug auf die erbrachten 
Leistungen und in Bezug auf die Patienten 
und Patientinnen» [3] beschränken und 
hierfür einen kantonalen Leistungsauftrag 
erhalten. Über dies plant der Bund ein enges 
Geflecht an Vorgaben: Zur Leitung der Ein-
richtungen, zur Ausbildung des Personals und 
zu den erbrachten Leistungen werden ge-
nauso Vorgaben gemacht wie zu sämtlichen 
Verträgen dieser Einrichtungen, seien sie zur 
Zusammenarbeit mit anderen Leistungser-
bringern, zum Datenaustausch, zur Qualitäts-
sicherung oder zur Koordination und ihrer 
Vergütung.

… würde finanziell bevorzugt
Es geht dem Bundesrat also nicht darum, die 
Koordination der Patientenversorgung zwi-
schen den heutigen Leistungserbringern zu 
fördern. Stattdessen soll in der ambulanten 
Versorgungslandschaft mit dem neuen Leis-
tungserbringer ein neues, staatlich reguliertes 
Silo entstehen – das zudem eine finanzielle 
Vorzugsbehandlung geniessen soll. Denn die 
neuen Einrichtungen sollen – nach Bundes-
vorgaben – mit den Versicherern Verträge zur 
«Finanzierung der Zusatzkosten aufgrund der 
Koordination komplexer Fälle» [3] abschlies-
sen können. Koordination soll also nicht über 
bestehende Tarifstrukturen überall dort 
vergütet werden, wo sie Patientinnen und 
Patienten benötigen, sondern nur dort, wo 
der Staat der Patientenversorgung engma-
schige Regeln vorgibt.

… und den Versicherten aufgedrängt
Auch die Versicherten erscheinen in dieser 
Vorlage eher als Manövriermasse denn als 
selbstbestimmte Menschen. Denn Ziel der 
Gesetzesvorlage ist, dass sich «Versorgungs-
strukturen, wie es sie heute mit den HMO-
Modellen schon gibt, noch mehr verbreiten 
und auch für Personen zugänglich sind, die 
nicht eine besondere Versicherungsform 

gewählt haben» [4]. Tatsache ist jedoch, dass 
Versicherte bereits heute HMO-Modelle 
wählen können – es trotz hoher Prämienra-
batte jedoch zu 91% nicht tun. Dem Willen 
der Versicherten soll nun also mit einem 
staatlich bevorzugten, HMO-ähnlichen 
Modell nachgeholfen werden – ohne dass sie 
dafür Prämienrabatte erhalten.

… mit nicht absehbaren Kostenfolgen
Die Kosten- und Regulierungsfolgen der 
geplanten tiefgreifenden Änderungen weist 
der Bundesrat leider nicht aus. Im Gegensatz 
zu den heute bestehenden Modellen, deren 
Kostenvorteile im Portemonnaie der Versi-
cherten klar ablesbar sind, bestünde bei 
diesem Staatsmodell auch keinerlei Kosten-
wahrheit. Die verdächtige Ähnlichkeit der 
geplanten Einrichtungen mit Spitalambulan-
zen – der teuersten ambulanten Versorgungs-
form mit dem grössten Kostenwachstum – 
lassen vermuten, dass diese sogar deutlich 
teurer und nicht günstiger wären. Bestehende 
Netzwerke würden hingegen in ihrer Ent-
wicklung gefährdet und die Hausarztmedizin 
geschwächt.

Koordination fördern – aber richtig
Hätten die Planenden im BAG Gesundheits-
fachpersonen einbezogen, die sich täglich für 
Vernetzung einsetzen und Patientenbehand-
lungen koordinieren, wäre dieses überflüssige 
Gesetzeswerk niemals ins Parlament gelangt. 
Sie hätten erfahren, dass eine Stärkung der 
koordinierten Versorgung vor allem eine 
Reform wie EFAS braucht und auch die 
Genehmigung des TARDOC hierfür zentral 
wäre. Sie hätten vielleicht realisiert, dass es 
mehr Koordinationsleistungen braucht, keine 
neuen Leistungserbringer – und dass hierfür 
eine minimale KVG-Revision ausreichen 
würde. Es ist noch nicht zu spät. Die FMH 
wird sich zusammen mit weiteren Akteuren 
und Gesundheitsberufen gegenüber dem 
Parlament dafür einsetzen, dass die Koordi-
nation in der Patientenversorgung nicht mit 
überflüssigen gesetzlichen Auflagen erstickt, 
sondern dank angemessener Entschädigun-
gen und optimaler Rahmenbedingungen 
wirksam und nachhaltig gefördert wird.

Statt Netzwerke und Koor-
dination zu fördern, wird 
ein neuer stark regulierter 
Leistungserbringer kreiert.

Weder Kosten- noch Regu-
lierungsfolgen sind ausge-
wiesen – und Kostensteige-
rungen wahrscheinlich.
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